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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99131026001000

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Anerkennung von Veranstaltungen als Bildungszeit
nach dem Bremischen Bildungszeitgesetz

Typisierung 4a - Land: Regelung und Vollzug

Quellredaktion Bremen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Bildungsurlaub

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner
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Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.transparenz.bremen.de/metainformation
en/bremisches-bildungszeitgesetz-brembzg-vom-18-de
zember-1974-105314?template=20_gp_ifg_meta_detail_
d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformation
en/verordnung-ueber-die-anerkennung-von-bildungsv
eranstaltungen-nach-dem-bremischen-bildungszeitges
etz-vom-17-oktober-2017-106409?asl=bremen203_tpge
setz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d

Teaser In Bremen besteht für alle Arbeitnehmende ein
gesetzlicher Anspruch auf bezahlte Freistellung für die
Teilhabe an Bildung. Die Weiterbildungsveranstaltung
muss als Bildungszeit anerkannt sein.

Volltext In Bremen besteht für alle Arbeitnehmende ein
gesetzlicher Anspruch auf bezahlte Freistellung für die
Teilhabe an Bildung. Die Weiterbildungsveranstaltung
muss als Bildungszeit anerkannt sein. Die Regelungen
zum Anerkennungsverfahren finden sich im
Bremischen Bildungszeitgesetz (BremBZG) und in der
Verordnung über die Anerkennung von
Bildungsveranstaltungen nach dem Bremischen
Bildungszeitgesetz (BremBZG-VO).

Erforderliche Unterlagen • Ausgefülltes Antragsformular
  • Kompetenzorientierter Seminarplan 
    • aus dem das Bildungsziel, die Inhaltsfelder, die
Kompetenzerwartungen und die Lerngegenstände
hervorgehen
  • Zeitplan
  • Nachweis über ein extern zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem 
    • bei nicht-staatlichen Einrichtungen

Voraussetzungen • Der Veranstalter verfügt über eine mindestens
einjährige Erfahrung in der Planung und Organisation
von Bildungsveranstaltungen.
  • Die hauptberufliche pädagogische Planung und
Betreuung der Bildungsveranstaltungen erfolgt durch
aufgabenspezifisch qualifiziertes Personal. 
  • Der Veranstalter ist geeignet. Die Eignung des
Veranstalters liegt vor, wenn es sich um eine staatliche
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Einrichtung handelt oder durch eine externe
Zertifizierung nachgewiesen wird, dass der
Veranstalter über ein Qualitätsmanagementsystem
verfügt und auch im Übrigen keine Umstände
vorliegen, die der Eignung des Veranstalters
entgegenstehen.
  • Die Veranstaltung muss allen Personen offenstehen.
Dafür muss sie öffentlich angekündigt werden und die
Teilnahme darf nicht nach Zugehörigkeit zu Parteien,
Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Betrieben
oder sonstigen Vereinigungen eingeschränkt werden.
  • Die Veranstaltung muss mindestens einen Tag
dauern. Im Falle eintägiger Veranstaltungen umfasst
der Unterricht mindestens acht Unterrichtsstunden à
45 Minuten, bei mehrtägigen Veranstaltungen sind
durchschnittlich mindestens sechs Unterrichtsstunden
à 45 Minuten pro Tag durchzuführen. Zeiten der An-
und Abreise werden nicht berücksichtigt.

Kosten Die Antragsbearbeitung erfolgt kostenfrei. Durch die
Erfüllung der Voraussetzungen
(Zertifizierungsverfahren für das
Qualitätsmanagementsystem) können der
antragstellenden Einrichtung Kosten entstehen, die
nicht übernommen werden.

Verfahrensablauf Zuständig für die Anerkennung von
Bildungsveranstaltungen nach dem BremBZG ist die
Senatorin für Kinder und Bildung. Die
Anerkennungsvoraussetzungen sind in der Verordnung
über die Anerkennung von Bildungsveranstaltungen
nach dem BremBZG definiert.

Der Antrag auf Anerkennung einer
Bildungsveranstaltung als Bildungszeit ist vom
Veranstalter schriftlich auf dem Postweg oder per
E-Mail und in deutscher Sprache einzureichen an: 

Die Senatorin für Kinder und Bildung  
Referat 23  
Rembertiring 8 - 12  
28195 Bremen

E-Mail: bildungszeit@bildung.bremen.de
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Hierzu ist der von der Senatorin für Kinder und Bildung
herausgegebene Vordruck zu verwenden.

Bearbeitungsdauer Die Bearbeitung erfolgt ca. 2 bis 3 Monate vor dem
Veranstaltungsbeginn (unabhängig vom
Eingangsdatum).

Frist Der Antrag ist spätestens drei Monate vor Beginn der
Veranstaltung bei der zuständigen Behörde schriftlich,
d.h. auf dem Postweg oder per E-Mail einzureichen.

weiterführende
Informationen

https://www.bildung.bremen.de/bildungszeit-189319

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext • Anerkennung von Veranstaltungen als
Bildungszeitveranstaltungen nach dem Bremischen
Bildungszeitgesetz 
  • Zuständige Stelle: Die Senatorin für Kinder und
Bildung - Referat 23

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare https://buergerservice-master.calypso.bremen.de/sixc
ms/media.php/5/Bremen_Antrag_Bildungszeit_2019.pd
f
https://buergerservice-master.calypso.bremen.de/sixc
ms/media.php/5/Bremen_Antrag_Bildungszeit_2019.45
408.pdf

Ursprungsportal Serviceportal der Freien Hansestadt Bremen, Service
portal of the Free Hanseatic City of Bremen
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